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RHEINLAND
ZAHL DES TAGES

Wenn die Drohne die Zeitung bringt
In Jülich erprobt der Verlag der Kölnischen Rundschau eine neue Art der Zustellung
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Das Fluggerät des holländi-
schenAnbieters Acecore hat
einenDurchmesser von 2,33
Meter von Propellerspitze zu
Propellerspitze. Fünf Rotoren
treiben die elf Kilogramm
schwereDrohne an. Vier Kilo-
grammwiegen die Akkus, die
bei Leerbetrieb für 55Minuten
Energie liefern, imbeladenen
Zustand für etwa 25 bis 30Mi-
nuten. Der Kasten für die Zei-
tungenwiegt vier Kilo, noch sie-
ben Kilogrammkönnen zuge-
ladenwerden. Begrenzt ist das
Gesamtgewicht durch die Re-
gulierung auf 25 Kilogramm,

transportierenkönntedieDroh-
ne auch schwerere Ladungen.

Fliegenkann sie beiWindge-
schwindigkeiten bis zu 50 Stun-
denkilometer. Bei Schneefall
oder dichtemNebel arbeiten
dieAbstandssensorenvielleicht
nichtmehr einwandfrei, die für
die nötigeDistanz zuHäusern
oderanderenHindernissensor-
gen. Eingesetzt wird dieser
DrohnentypauchfürdenTrans-
portschwerererLastenwieetwa
hochwertigeKamerasfürVideo-
und Filmaufnahmenunddie
Laservermessung. (raz)

Ermittler
berichtenvon
weiteren
Perversionen
Missbrauchsprozess
bringt verstörende
Details zutage

„Manche werden Ergebnis fürnichtangemessenhalten“
Freispruch für Pfarrer D.: Die Erklärung des Erzbistums, die Reaktionen und die Einschätzung der Staatsanwaltschaft
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Jülich/Köln. Der Startplatz liegt
an einer Wegekreuzung im Nor-
denvonJülichzwischenFeldern.
Hierwerdendurchaus ausladen-
de Rotorarme an die Drohne an-
geschraubt, ein Magazin mit
Zeitungen eingehängt sowie die
Akkus. Die großen Rotoren er-
zeugen einen vergleichsweise
tiefen Ton, wenn die Drohne ab-
hebt, sich in 25 Metern Höhe
über Bäume bewegt, dann tiefer
sinkt und aus dem Blickfeld ver-
schwindet.
In dem50Zentimeter langen,

breiten und hohen Magazin be-
finden sich drei Ausgaben der
„Jülicher Zeitung“ aus dem Me-
dienhaus Aachen, mit dem der
HeinenVerlag, Träger der Rund-
schau-Redaktion, bei demPilot-

projekt kooperiert. Das Ziel der
Drohne: ein Reiterhof sowie
zwei weitere Häuser am nördli-
chenStadtrandvonJülich.Anei-
nem festgelegten Punkt gleiten
die Zeitungen in einer kompos-
tierbaren Folie aus drei Metern
Höhe aus dem Kasten auf das
Grundstück des Abonnenten.
Nach einem zehnminütigen
Flug kehrt die Drohne wieder an
den Startplatz zurück.
„Die Technik funktioniert“,

sagt Heinen-Verlags-Geschäfts-
führer JohannesHeinen.Ersieht
einen Meilenstein erreicht. Das
Projekt startete vor fünf Jahren.
2021wurde ein Patent erteilt für
den Transportkasten. Bis zu 16
Exemplare können aufrecht in
entkoppelten Fächern unterge-
brachtwerden.Sokönnenunter-
schiedliche Zeitungen in einem
Flugausgeliefertwerden.Wären

die liegend untergebracht, wür-
de die Auslieferung stocken,
wenn eine misslänge, oder die
folgenden Abonnenten bekä-
men vielleicht die falschen Zei-
tungen.
Die Drohne fliegt nach EU-

Recht. Das erlaubt computerge-
steuerte Flüge, ohne dass ein Pi-
lot Augenkontakt mit der Droh-
nehat, also auchbeiDunkelheit.
Sie darf über dünn besiedeltem
Gebiet fliegen und Gegenstände

abwerfen, sofern das Gesamtge-
wicht der Drohne 25 Kilogramm
nicht überschreitet. Eine derar-
tigweitreichendeGenehmigung
habe bei der Zeitungszustellung
kein möglicher Wettbewerber,
so Johannes Heinen.
Damit die Drohne sicher flie-

genkann,seienzentraleKompo-
nenten mehrfach vorhanden.
Bei Problemen nehme die Droh-
neKontakt zueinemMitarbeiter
am Boden auf oder kehre an den

Startplatzzurück.Auchwennsie
den eng umgrenzten Bereich, in
dem sie fliegen darf, verlassen
würde, sorge sogenanntes Geo-
Fencing dafür, dass die Drohne
zum Startplatz zurückkehrt.
„Interessant ist die Zeitungs-

lieferung per Drohne für ländli-
cheGebietemitvereinzeltenGe-
bäuden, wo die Zustellung auf-
grund der Entfernung sehr teuer
ist oder sich keine Zeitungsbo-
tenfinden“,soHeinenweiter. Im
Verbreitungsgebiet der Rund-
schau kämen etwa zehn Prozent
der Fläche für eine Zustellung
per Drohne in Frage. In einer
Kleinstadt mit vielleicht 1500
Zeitungs-Abonnenten könnten
zehn Drohnen die Zustellung
übernehmen.Wennnurnochein
MitarbeitendervorOrtdieDroh-
nenbedientundeinFernpilotan
einem Leitstand die Drohnen
überblickt, wäre die Zustellung
per Drohne profitabel.
Dafür wären jedoch Regel-

Änderungen nötig. Heute wer-
den Flüge in einzelnenGebieten
genehmigt.Erforderlichwäreei-
ne allgemeine Zertifizierung, so
dass dieDrohnenüberall fliegen
dürfen. Auch müssten sie eine
größere Last tragen dürfen als
bislang. So werde es noch dau-

Eine Drohne über einem Gehöft: So könnte in Zukunft die Zustellung der Zeitung auf dem Land aussehen. Foto: Medienhaus Aachen

Die eingesetzte Drohne

JohannesHeinen,
Geschäftsführer des
Heinen Verlages

ern, bis Zeitungs-Drohnen in
den regulären Betrieb gehen.
„Innerhalbdernächstenzweibis
drei Jahren rechne ich damit
nicht“, so Heinen.
Damit sich das Geschäft

lohnt, müssten die Drohnen
auch für andere Transporte ein-
gesetztwerden, nachdem sie die
Zeitungen in der Nacht verteilt
haben. Der Heinen-Verlag will
jedenfalls mit seiner Tochterge-
sellschaft Aro Technologies
kurz- bis mittelfristig Drohnen-
Dienstleistungen als Geschäfts-
modell aufbauen. Die Zeitungs-
Drohnen könnten etwa online
getätigte Einkäufe in einem Su-
permarkt zumKunden fliegen.
Angeboten mit kleineren

Drohnenwird bereits das Beflie-
gen vonWaldflächen, Schienen,
Gas- und Stromleitungen oder
SolarparksundDächern,umhier
mögliche Schäden zu erkennen
oderzurVermessungundKartie-
rung. Auch die Überwachung
von Industriebetrieben oder an-
derenFlächenistmöglich.Droh-
nen steigen dann regelmäßig
von einem Hangar aus auf, um
das Gelände automatisiert zu
überfliegen. Eingesetzt werden
könnten sie auch zur Unterstüt-
zung bei der Brandbekämpfung.

Köln/Wermelskirchen. Im Pro-
zess um den Missbrauchskom-
plex Wermelskirchen wurde bei
der Vernehmung von zwei Er-
mittlungsbeamtennunbekannt,
dass der Angeklagte (45) neben
einer pädosexuellen auch eine
sodomistische Neigung haben
könnte. Demnach soll der IT-
Techniker bei einem Aufenthalt
in den USA vor rund 20 Jahren
mit einem Hund sexuell inter-
agiert haben. Die Beamten ver-
wiesen bei ihren Aussagen am
Mittwoch und Donnerstag auf
entsprechende Bild-Dokumen-
te, die auf seinen Computern si-
chergestellt worden seien.
Dem 45-Jährigen wird seit

Dienstag vor dem Kölner Land-
gericht der Prozess gemacht.
Laut Anklage hat der Mann von
2005bis2019schwerstesexuelle
Gewalttaten zu Lasten von 13
Kindern begangen. Der Mann
hatte sich als Babysitter im In-
ternet angeboten und so Zugriff
auf seine Opfer erlangt. Die Ta-
ten hatte er gefilmt, die Videos
sind Beweismittel.

KlareWorte vomRichter
Der Angeklagte hatte am Mitt-
woch alle ihm mit der Anklage
zur Last gelegten Taten einge-
räumt. Weiter beteuert er, dass
ersichkeinerweiterensexuellen
Übergriffe auf Kinder schuldig
gemachthabe.Daranscheintdie
2.GroßeStrafkammerunterVor-
sitz von Christoph Kaufmann
Zweifel zuhaben.Kaufmanngab
dem Angeklagten auf, er solle
sichnochmalgenauerinnern,ob
esnichtdochmehrFällegebe.Es
sei besser für den 45-Jährigen
„vor die Lage“ zu kommen, sagte
Kaufmann weiter.
Den gleichen Rat hatte er vor

etwa einem Jahr einem wegen
Missbrauchs angeklagten Pfar-
rer gegeben, derdiesennicht be-
herzigte und zu zwölf Jahren
Haft verurteilt wurde.
Der Prozess gegen den 45-

jährigen früheren Babysitter
wird amMontag vor demKölner
Landgericht fortgesetzt. (bks)

VONRAIMUNDNEUSS
• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Köln. Generalvikar Guido Ass-
mannstellt sichaufkritischeRe-
aktionen ein: „Ich kann gut
nachvollziehen, dass viele Men-
schen, vor allem in den bisheri-
genEinsatzgemeindenvonPfar-
rer D., durch die Berichterstat-
tung der letzten Zeit irritiert,
verunsichert und auch empört
waren und sind“, erklärt der
Stellvertreter von Erzbischof
Rainer Maria Kardinal Woelki
zum Freispruch des Düsseldor-
fer Pfarrers D. „Manche werden
das Ergebnis für nicht angemes-
senhalten.Aber:Aucheinkirch-
liches Verwaltungsstrafverfah-
ren basiert– analog zum staatli-

chen Recht – auf einer Beweis-
pflicht und der Beachtung gel-
tender Rechtsgrundlagen.“
Peter Barzel, der als Düssel-

dorferKatholik imFrühjahr2021
zudenErstunterzeichnerneines
Offenen Briefs gegenWoelki ge-
hörte, ist mehr als nur empört.
„Die Dreistigkeit, Empathielo-
sigkeit und der völlig abhanden
gekommene Sinn für Gerechtig-
keit im Sinne des Evangeliums
macht mich fassungslos“, er-
klärt er der Rundschau und be-
richtet, er habe schon Ende
1998/99 „einenVerdacht und ei-
nen konkreten Anbahnungsfall
zur Sprache gebracht“, zudem
habe sich 2021 ein Betroffener
gemeldet. Auch das Erzbistum

berichtet von neuenMeldungen
nach der Berichterstattung über
den Fall D. 2021. Betroffene hät-
ten vonVorfällen aus den Jahren
1993 bis 1998 berichtet. „Darauf
folgte – neben der Unterrich-
tung der Staatsanwaltschaft –
eine Voruntersuchung, in deren

Rahmen Gespräche mit den Be-
troffenenundauchpotenziellen
Zeitzeugen geführt wurden.“
Dieses Material sei dann die al-
leinige Grundlage für das Ver-
waltungsverfahren gewesen.
„Augenscheinlich hat das Be-

weisangebot nicht ausgereicht,
um Pfarrer D. auf dem Verwal-
tungswegmit einer neuen kano-
nischen Strafe zu belegen“, sagt
der Kirchenrechtler Thomas
Schüller ausMünster. Daswerde
die Glaubenskongregation „irri-
tieren“,denndiehabe jadasVer-
fahren initiiert und „durchaus
Anknüpfungspunkte für eine
weitere Bestrafung erkannt“.
Auch wenn D. somit keine se-
xualisierten Grenzverletzungen

nachzuweisenwaren, verzichtet
er auf Kinder- und Jugendarbeit
unddenEinsatz inderPfarrseel-
sorge.„NotwendigeKonsequen-
zen“, meint Assmann – Aufla-
gen, wie sie die Polizei schon
2001 empfohlen habe, befindet
Schüller. In der damals beste-
henden Lage sei es „unverant-
wortlich“ gewesen, auf solche
Auflagen zu verzichten. Das ist
für den Kirchenrechtler der ei-
gentliche Skandal.
2001 war D. wegen eines an-

deren, strafrechtlich nicht rele-
vanten Falls ins Visier geraten.
Unter Woelkis Vorgänger Joa-
chim Kardinal Meisner wurde
das mit einer Ermahnung erle-
digtundwar imneuenVerfahren

kein Thema mehr – „ne bis in
idem“, „nicht zweimal für das-
selbe“gilt auch imKirchenrecht.
Was bedeutet das nun für

Woelki? Gegen ihn ermittelt die
Staatsanwaltschaft Köln wegen
seiner eidesstattlichen Versi-
cherung, er habe zwar von dem
Fall aus2001gewusst, abernicht
von einer Polizeiwarnung – und
darüber hinaus nur „Gerüchte“
gekannt. „Das Verfahren geht
unverändert weiter“, sagt Ober-
staatsanwalt Ulf Willuhn. „Wir
nehmendasnatürlichzurKennt-
nis, aber wir führen unsere eige-
nenErmittlungenundsinddabei
an die Einschätzungen anderer,
insbesonderevonVerfahrensbe-
teiligten, nicht gebunden.“

GuidoAssmann
Generalvikar

5 985
Anträge auf Insolvenzverfahrenwur-
den inNordrhein-Westfalen imdritten
Quartal 2022 gestellt. Das sind 18,8
Prozentweniger als imVorjahr.

Interessant ist
die Zustellung

per Drohne für
ländliche Gebietemit
vereinzelten
Gebäuden, wo die
Zustellung aufgrund
der Entfernung sehr
teuer ist oder sich
keine Zeitungsboten
finden.

Auch ein kirch-
liches Verwal-

tungsstrafverfahren
basiert auf einer
Beweispflicht und der
Beachtung geltender
Rechtsgrundlagen.


